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REISEVERSICHERUNGEN
Auch fern der Heimat auf alles vorbereitet!

Weitere Informationen unter

https://www.kss-dresden.de/themen/reise

KSS Kundenservice Sachsen Beratung und Prüfung UG 
(haftungsbeschränkt) 
Krenkelstr. 3 01309 Dresden

Tel.: 0351 / 3120541 Fax: 0351 / 3120542
info@kss-dresden.de 
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	 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Urlaubszeit – die schönste Zeit im Jahr! Trotzdem: Vor und auch wäh-
rend einer Reise kann viel Unvorhergesehenes passieren. Schnell 
führt eine Krankheit, ein Unfall oder ein anderes Ereignis dazu, dass 
eine gebuchte Reise nicht angetreten werden kann oder abgebro-
chen werden muss. Aber auch Erkrankungen im Ausland können  
finanzielle Probleme aufwerfen. Denn im Ausland ist durch 
die eigene Krankenversicherung nur bedingt Versicherungs-
schutz gegeben. Sorgen Sie mit einem individuellen Reisever- 
sicherungspaket dafür, dass Sie Ihren Urlaub ohne Sorgen genießen 
können. 

REISERÜCKTRITT

Herr K. hat sich schon Wochen auf seine Reise nach New York 
gefreut. Zwei Tage vor Abflug leidet er plötzlich unter starken 
Bauchschmerzen. Der Arzt stellt eine Blinddarmentzündung fest. 
Herr K. muss sofort operiert werden. Da er für ungefähr zwei 
Wochen ausfällt, muss er die Reise leider stornieren. Glücklicher-
weise hatte er eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. 
Diese übernimmt die entstandenen Stornokosten.

AUSLANDSREISEKRANKEN

Während einer Urlaubsreise auf Mallorca stürzt das Kind von 
Frau S. Beim Arzt wird festgestellt, dass es sich den Arm gebro-
chen hat. Die Kosten für die medizinische Versorgung muss Frau 
S. beim Arzt direkt bezahlen. Die Rechnung für die Behandlung 
des Kindes reicht sie bei ihrer Auslandsreisekrankenversiche-
rung ein. Diese erstattet daraufhin die Kosten. Ohne zusätzliche 
Absicherung hätte Frau S. die Kosten aus eigener Tasche zahlen 
müssen.

SEITE 2/5



Stand: 07/2025

REISEVERSICHERUNGEN

REISEABBRUCH

Familie M. ist für einen 14-tägigen Urlaub in die Türkei geflogen. 
In der zweiten Woche erhalten sie einen Anruf. Die Mutter von 
Frau M. ist plötzlich verstorben. Sie brechen die Reise ab und 
fliegen nach Hause. Da die Familie eine Reiseabbruchversiche-
rung abgeschlossen hatte, erstattet ihnen ihre Versicherung die 
Mehrkosten für die vorzeitige Rückreise.

REISEGEPÄCK

Nach Ankunft am Flughafen in Mailand macht sich Herr T. auf die 
Suche nach dem Busbahnhof. Während er den Fahrplan studiert, 
reißt ihm jemand den Koffer aus der Hand. Da am Busbahnhof 
sehr viele Menschen unterwegs sind, hat er keine Möglichkeit 
mehr, den Dieb ausfindig zu machen. Leider hatte er keine Rei-
segepäckversicherung abgeschlossen und muss den Schaden 
aus eigener Tasche zahlen.
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FÜR WEN SIND DIE VERSICHERUNGEN?

Für jeden, der sich vor und während einer Reise optimal absichern 
möchte.

AUSLANDSREISEKRANKENVERSICHERUNG

Da die gesetzliche Krankenversicherung nur eingeschränkt für Kos-
ten im Ausland aufkommt, ist eine Auslandsreisekrankenversicherung 
sehr sinnvoll. Diese übernimmt die Behandlungskosten für den Fall, 
dass man im Ausland krank wird und medizinisch versorgt werden 
muss. Die private Auslandsreisekrankenversicherung übernimmt je-
doch keine Kosten für Krankheiten, die bereits vor Reiseantritt bestan-
den. Bei Zahnbehandlungen sind die Leistungen meistens begrenzt. 
Weitere Leistungseinschränkungen sind von Versicherer zu Versiche-
rer möglich.

Die Auslandsreisekrankenversicherung übernimmt u. a. folgende Auf-
wendungen für unaufschiebbar erforderliche Heilbehandlungen:

•	 ambulante Heilbehandlung beim Arzt
•	 stationäre Krankenhausbehandlung einschließlich Operation
•	 schmerzstillende Zahnbehandlung, Zahnfüllung in einfacher 

Ausführung
•	 ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel
•	 ärztlich angeordneter Rücktransport ins Heimatland
•	 Überführung bei Tod

Nicht versichert sind Routine- und Vorsorgeuntersuchungen im Aus-
land sowie Zahnbehandlungen, die über eine schmerzstillende Wir-
kung hinausgehen. 

Weiterhin sind bei den meisten Auslandsreisekrankenversicherungen 
nur Urlaubsreisen versichert. Neben Policen für die Einzelperson gibt 
es auch Gruppenverträge (z. B. für Familien).

Für berufliche Reisen ins Ausland (auch z. B. „Work & Travel“, Aus-
landsstudium etc.) werden spezielle Tarife angeboten. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass teilweise Urlaubsreisen von Ausländern ins 
Heimatland nicht mitversichert sind.

REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG

Der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer bei Nichtantritt 
der Reise die anfallenden Stornokosten, wenn die planmäßige Durch-
führung der Reise für die versicherte Person nicht zumutbar ist.

Folgende Ereignisse gelten u. a. als nicht zumutbar:

•	 Tod des Versicherungsnehmers, einer versicherten Person 
oder eines nahen Angehörigen (z. B. Eltern, Schwiegereltern,  
Geschwister)

•	 schwere Unfallverletzung
•	 unerwartete schwere Erkrankung
•	 Impfunverträglichkeit
•	 Schaden am Eigentum der versicherten Person (z. B. Feuer,  

Explosion, Elementarereignisse)
•	 Verlust des Arbeitsplatzes (unerwartete betriebsbedingte  

Kündigung durch den Arbeitgeber)

Nicht versichert sind Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu 
rechnen war.

	 WISSENSWERTES
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Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Vollständig-
keit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: monkeybusiness | ClipDealer | #B:102679530, encrier | ClipDealer | #B:634217874, AndrewLozovyi | ClipDealer | #B:318829236, AndrewLozovyi | ClipDealer | #B:301656980,  	
benicce | ClipDealer | #208877, darrenbaker | ClipDealer | #192982, ml12nan | ClipDealer | #B:5940378
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REISEABBRUCHVERSICHERUNG

Versichert ist die nicht planmäßige Beendigung der Reise aus einem 
sehr wichtigen Grund – d. h. die planmäßige Fortsetzung der Rei-
se ist der versicherten Person nicht zumutbar. Erstattet werden die 
Mehrkosten für die vorzeitige Rückreise sowie die nicht genutzte Rei-
seleistung.

Folgende Ereignisse sind u. a. versichert:

•	 Tod des Versicherungsnehmers, einer versicherten Person oder 
eines nahen Angehörigen (z. B. Eltern, Schwiegereltern, Ge-
schwister)

•	 schwere Unfallverletzung
•	 unerwartete schwere Erkrankung
•	 erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person  

(z. B. durch Feuer, Explosion, Elementarereignisse)

Nicht versichert sind Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu 
rechnen war.

REISEGEPÄCKVERSICHERUNG

Die Reisegepäckversicherung leistet Entschädigung, wenn mitgeführ-
tes Reisegepäck während der Reise abhanden kommt oder beschä-
digt wird (z. B. durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Unfall eines 
Transportmittels, Feuer, Explosion oder Elementarereignisse).

Erstattet wird der Zeitwert der Sachen bzw. bei beschädigten Sachen 
die notwendigen Reparaturkosten. Für Wertsachen sowie Foto-, Film- 
und Videoausrüstung gibt es spezielle Entschädigungsgrenzen. Für 
Reisegepäck im abgestellten Kraftfahrzeug gibt es meistens beson-
dere Vereinbarungen und Sorgfaltspflichten.

	 WISSENSWERTES
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